
Pressemitteilung vom 17. September 2018 

 

Urteil gegen den Haupttäter des Staufener Missbrauchsfalles rechtskräftig 

 

Durch die über seine Verteidigerin am heutigen Tag erklärte Rücknahme der Revision ist das 

Urteil der Jugendkammer des Landgerichts Freiburg vom 07. August 2018, mit dem eine Ge-

samtfreiheitsstrafe von zwölf Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung verhängt 

wurde, rechtskräftig. Damit ist im zweiten von insgesamt fünf Verfahren dieses Komplexes 

Rechtskraft eingetreten (Aktenzeichen 6 KLs 160 Js 30250/17 AK 4/18). 


